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 aktuelles Datum 

Unterrichtung der Behörde nach § 17 Absatz 1 Biostoffverordnung (BioStoffV) 

1. Grund der Unterrichtung  

 Unfall bei Tätigkeiten mit Biostoffen* der Risikogruppe 3 oder 4. 

 Betriebsstörung bei Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 3 oder 4, die zu einer Gesundheitsgefahr von 

Beschäftigten führen können. 

 Krankheitsfall eines Beschäftigten, der auf eine Tätigkeit mit Biostoffen (Risikogruppe 1 bis 4) zurückzu-

führen ist. 

 Todesfall eines Beschäftigten, der auf eine Tätigkeit mit Biostoffen (Risikogruppe 1 bis 4) zurückzuführen ist. 

2. Betriebsdaten, Arbeitgeber 

Einrichtung/ Firma/ Institution   

  

Adresse   

  

Telefonnummer E-Mail 

  

Name, Vorname des Arbeitgebers  

  

3. Betreffende Arbeitsstätte 

Adresse (falls abweichend von der unter 2. gemachten Angaben)  

  

Ort innerhalb der Arbeitsstätte (zum Beispiel Gebäude, Raumnummer, Raumfunktion) 

 

4. Anzahl der betroffenen Beschäftigten 

 Beschäftigte 

                                                            
* Tätigkeiten mit Biostoffen sind das Verwenden von Biostoffen sowie die berufliche Arbeit mit Menschen, Tieren, Pflanzen, Produkten, Gegenständen 

oder Materialien, wenn aufgrund dieser Arbeiten Biostoffe auftreten oder freigesetzt werden und Beschäftigte damit in Kontakt kommen können  

per Fax an (030) 902 880 - 31 

oder per E-Mail an 

medizinischerarbeitsschutz@lagetsi.berlin.de 

http://www.lagetsi.berlin.de/
mailto:medizinischerarbeitsschutz@lagetsi.berlin.de
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5. Tätigkeitsbeschreibung 

5.1 Grund der Unterrichtung 

Welcher Unfall mit Biostoffen der Risikogruppe 3 oder 4 hat zu einer Gesundheitsgefahr für 

Beschäftigte geführt? 

5.2 Betriebsstörung 

Welche Betriebsstörung mit Biostoffen der Risikogruppe 3 oder 4 hat zu einer Gesundheitsgefahr für 

Beschäftigte geführt? 

5.3 Krankheits-, Todesfälle 

Auf welche Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppen 1 bis 4 sind Krankheits- oder Todesfälle 

Beschäftigter zurückzuführen? Bitte genaue Angabe der Tätigkeit. 

6. Maßgeblicher Biostoff 

Biostoff Risikogruppe 

  

  

Datenschutzhinweis 

Die personenbezogenen Daten werden gemäß den datenschutzrechtlichen Vorschriften auf Grund 

von § 17 Biostoffverordnung (BioStoffV) erhoben. 

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des LAGetSi. 

Ort, Datum  

  

   

Name und Unterschrift des Arbeitgebers   

   
 

 

https://www.berlin.de/lagetsi/_assets/documents/dse.pdf
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